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I M NAMEN DES VOLKES 

In dem Verfahren 

über 

die Verfassungsbeschwerde 

der Junge Union München, 
vertreten durch den Geschäftsführer, 
Adamstraße 2, 8063S München, 

- Bevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. Evelyne Menges, 
Dirk Monheim, Michael Weissgerber, 
Herzogstraße 127, 8079S München -

gegen a) das Endurteil des Oberlandesgerichts München 
vom 30. November 2001 - 21 U 4137/01 -, 

b) das Endurteil des Landgerichts München I 
vom 8, Juni 2001 - 30 O 21972/00 -

hat die 1. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungs­

gerichts durch den Präsidenten Papier, 

die Richterin Hohmann-Dennhardt 

und den Richter Hoffmann-Riem 

gemäß § 93b in Verbindung mit § 33a BVerfGG in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 11, August 1993 (BGBl 1 S. 1473) 

am S. Oktober 2007 einstimmig beschlossen: 
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Das urteil des Oberlandesgerichts München vom 

30. November 2001 - 21 U 4137/01 - und das 

Urteil des Landgerichts München I vom 8- Juni 

2001 - 30 O 21972/00 - verletzen die Be­

schwerdeführerin in ihrem Grundrecht aus 

Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes. 

Das Urteil des Oberlandesgerichts wird aufge­

hoben, Die Sache wird an das Oberlandesge-

richt München zurückverwiesen. 

Im Übrigen wird die Verfassungebeschwerde 

nicht zur Entscheidung angenommen. 

Der Freistaat Bayern hat der Beschwerdeführe­

rin die notwendigen Auslagen zu erstatten, 

Der Gegenstands wert wird auf 10.000,- Euro 

festgesetzt. 

G r ü n d e : 

I. 

Die Beschwerdeführerin richtet sich gegen eine zivilrecht­

liche Verurteilung zur Unterlassung eines Boykottaufrufs so­

wie eine darauf gestützte Ordnungsgeldfestsetzung. 

1. Die Klägerin des Ausgangsrechtsstreits ist Inhaberin 

der Nutzungsrechte zum Vertrieb der Werke des amerikanischen 

Schriftstellers L. Ron Hubbard, des Gründers der Scientolo-

gy-Bewegung. Sie warb auf angemieteten Plakatflachen in Mün­

chen für dessen Buch „Die Grundlagen des Denkens", 

Die Beschwerdeführerin, Nachwuchsorganisation der CSU in 

München, gab aus diesem Anlass am 22. August 2000 eine Pres­

semitteilung heraus, in der es unter der Überschrift „Scien-

tology wirbt wieder öffentlich in München - Junge Union ver-
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öffent l ichst ab so for t immer d ie Namen der Werbefirmen und 
r u f t zum Boykott auf" unter anderem he iß t : 

Mit Plakaten versucht die umst r i t tene Sekte Sciento lo­
gy de rze i t i n München auf Mi tg l i ede r fang zu gehen. Ge­
worben w i r d für das Buch „Scientology - Die Grundlagen 
des Denkens" von L- Ron Hubbard. . . , Die Sekte, die 
unter Beobachtung des Verfassungsschutzes s teht und 
der auch zahlreiche Prominente angehören, i s t s e i t 
langem im Kreuzfeuer ö f f e n t l i c h e r K r i t i k . 

Die Junge Union München fo rde r t von den V e r a n t w o r t l i ­
chen der Stadt, gegen diese Kampagne vorzugehen. 

Joachim ttaedke, MdL und Bezirksvorsi tzender der Jungen 
Union München, sagte h ie rzu w ö r t l i c h : „immer wieder 
lassen s i ch Plakatf irmen zu aolchen Buchungen h i n r e i ­
ßen. O f f e n s i c h t l i c h i s t d ie Aussicht auf"e in paar Mark 
h i e r w ich t ige r a ls d i e Überzeugung. Daher v e r ö f f e n t l i ­
chen w i r diese Werber. Damit muss j e t z t jeder rechnen, 
der fü r Scientology Werbung macht. Die Informationen 
e rha l t en j ewe i l s die Münchner Medien, s ind aber auch 
auf unserer Homepage unter „Pressemeldungen" nachles-
bar. * 

2. Beim Landgericht München I nahm die Kläger in d ie Be­
schwerdeführerin e r f o l g r e i c h auf Unterlassung i n Anspruch. 
Die Berufung wies das Oberlandesgericht München zurück. 

Der Boykot taufruf g re i f e i n den e inger ich te ten und ausge­
übten Gewerbebetrieb der Kläger in e i n und se i auch vor dem 
Hintergrund des A r t . 5 Abs. 1 GG n i c h t g e r e c h t f e r t i g t . Auch 
wenn die Beschwerdeführerin mi t ihrem Aufruf e in ge se l l ­
s c h a f t l i c h bedeutsames Anliegen ve r fo lge , so se i doch das 
dazu eingesetzte M i t t e l n i c h t EU b i l l i g e n . Ein Boykottauf n.£ 
genieße den umfassenden Schutz des A r t . 5 Abs. 1 GG nur 
dann, wenn er s i ch auf den Einsatz von M i t t e l n der ge i s t igen 
Auseinandersetzung beschränke. Die Ausübung von wi r t scha f t ­
lichem Druck, der den Angesprochenen die Mögl ichke i t zu 
f r e i e r Entscheidung nehme, se i auch zur Verfolgung b i l l i -
genswerter Z ie le n i c h t zu läss ig . Gerade solcher Druck werde: 
im vorl iegenden Fa.ll auf die Firmen ausgeübt, die der Kläge;-
r i n i h r e Werbeflächen vermieteten. Durch die Ankündigung d?:r 
Veröf fen t l ichung der Namen würden diese Firmen an den Pran­
ger g e s t e l l t . Da die Beschwerdeführerin keine i n h a l t l i c h e 
Auseinandersetzung mi t den Anliegen der Kläger in anstrebe, 

Fa.ll


3/10 2007 18:40 FAX 00498930773523 DR MEHGES RECHTSANWÄLTE @006/012 

- 6 -

ruf, dem eine bestimmte Meinungskundgabe zugrunde liegt, 

kann in den Schutzbereich des Art, 5 Abs. 1 GG fallen (vgl. 

BVerfGE 25, 256 <264>; 62, 23 0 <243 f.>; BVerfG, Beschluss 

der 3. Kammer des Ersten Senats vom 27. Oktober 1987 

- 1 BvR 385/S5 -, NJW 1989, S. 381). Die Preseemitteilung 

beschränkt sich im Übrigen nicht auf den Aufruf zu bestimm­

ten Boykottmaßnahmen, sondern enthält auch wertende Elemen­

te, aus denen die Adressaten auf eine ablehnende Position 

der Beschwerdeführerin gegenüber der Tätigkeit der Klägerin 

und der betreffenden Vermieter von Plakatflächen schließen 

können. 

Da die Entscheidung der Gerichte dazu führt, dass die Be­

schwerdeführerin ihre Pressemitteilung jedenfalls nicht mehr 

in der gewünschten Weise veröffentlichen darf, liegt auch 

ein Eingriff in die Meinungsfreiheit vor. 

b) Die Gründe, aus denen die Gerichte diesen Eingriff auf 

§ 823 Abs. l, § 1004 BGB als allgemeine Gesetze im Sinne des 

Art. 5 Abs. 2 GG gestützt haben, halten einer verfassungs­

rechtlichen Überprüfung nicht stand. 

aa) Berührt eine zivilgerichtliche Entscheidung die Mei­

nungsfreiheit, so fordert Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG, dass die 

Gerichte der Bedeutung dieses Grundrechts bei der Auslegung 

und Anwendung des Privatrechts Rechnung tragen (vgl. BVerfGE 

7, 198 <206 ff.>; 102, 347 <3S2>; stRspr) . Die Auslegung und 

Anwendung der Vorschriften des bürgerlichen Rechts auf den 

einzelnen Fall ist Sache der Fachgerichte. Das Bundesverfas­

sungsgericht kann nur eingreifen, wenn Fehler erkennbar wer­

den, die auf einer grundsätzlich unrichtigen Anschauung von 

der Bedeutung eines Grundrechts beruhen und auch in ihrer 

materiellen Bedeutung für den konkreten Rechtsfall erheblich 

sind (vgl, BVerfGE 18, 85 <92 f.>; stRspr). 

hb) Im vorliegenden Fall haben die Gerichte die Meinungs­

freiheit der Beschwerdeführerin unzutreffend gewichtet. 
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(1) Gegenstand des Auegangsrechteetreits und der Vexfas-

sungsbeechwerde ist der Aufruf, nicht etwa die Nennung von 

Namen konkret betroffener Plakatflächenvermieter. Eine sol­

che Personalisierung wird lediglich angekündigt. 

Die Beschwerdeführerin ruft dazu auf, die Klägerin des 

Ausgangsverfahrens bei der Anmietung von Plakatflächen zu 

boykottieren. Mit der verfassungsmäßigen Rechtfertigung des 

Verbots von Boykottaufrufen hat sich das Bundesverfassungs­

gericht bereits mehrfach unter dem Blickwinkel des Art. 5 

Abs. 1 GG befasst. Ob der in der Untersagung eines Boykott­

aufrufs liegende Eingriff in die Meinungsfreiheit gerecht­

fertigt ist, hängt danach von einer Abwägung der wechselsei­

tig betroffenen Interessen ab. Wesentlich sind zunächst die 

~ Motive und, damit verknüpft, das Ziel und der Zweck des Auf­

rufs. Findet dieser seinen Grund nicht in eigenen Interessen 

wirtschaftlicher Art, sondern in der Sorge um politische, 

wirtschaftliche, soziale oder kulturelle Belange der Allge­

meinheit, dient er also der Einwirkung auf die öffentliche 

Meinung, dann spricht dies dafür, dass der Schutz durch 

Art. 5 Abs. 1 GG grundsätzlich Vorrang hat, auch wenn da­

durch private und namentlich wirtschaftliche Interessen be­

einträchtigt werden (vgl. BVerfGE 7, 19B <219>; vgl, auch 

25, 256 c2€4?; 62, 230 «244 f.?). Die Verfolgung der Ziele 

des Aufrufenden darf aber das Maß der nach den Umständen 

notwendigen und angemessenen Beeinträchtigung des Angegrif­

fenen oder betroffener Dritter nicht überschreiten (vgl. 

BVerfGE 7, 198 <215>; 62, 230 <244 £,>). Schließlich müsser 

die Mittel der Durchsetzung des Boykottaufrufs verfassungs­

rechtlich zu billigen sein. Das ist grundsätzlich der Fall, 

wenn der Aufrufende sich gegenüber dem Adressaten auf den 

Versuch geistiger Einflussnahme und Überzeugung, also auf 

Mittel beschränkt, die den geistigen Kampf der Meinungen ge­

währleisten {vgl. BVerfGE 7, 193 <22l>), nicht aber, wenn 

zusätzlich Machtmittel eingesetzt werden, die der eigenen 

Meinung Nachdruck verleihen sollen und die innere Freiheit 

der Meinungsbildung zu beeinträchtigen drohen (vgl. BVerfGE 

25, 256 <266>; 62, 230 <244 ff.>). 
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(2) Hiervon ausgehend nehmen die Gerichte zutreffend an, 

dass die Beschwerdeführerin keine eigennützigen wirtschaft­

lichen Ziele, sondern ein gesellschaftliches Anliegen ver­

folgt und deshalb der Ausübung der Meinungsfreiheit grund­

sätzlich das größere Gewicht zukommt, auch wenn Interessen 

Dritter berührt werden. Die Verfolgung von nicht wirtschaft­

lichen Interessen ist im Zuge der Abwägung auch dann von Be­

lang, wenn als' Nebeneffekt eines Aufrufs wirtschaftliche 

Folgen eintreten, selbst wenn diese mitbeabsichtigt sind. 

Meinungsäußerungen, sei es in der Form eines Boy kot tauf ruf s, 

sei es in anderer Form, tragen das Risiko in sich, für be­

stimmte Personenkreise wirtschaftlich nachteilige Wirkungen 

mit sich bringen zu können, wenn die angesprochenen Kreise 

aufgrund der Meinungsäußerung ihr bisheriges Verhalten än­

dern und dadurch wirtschaftliche Folgen auslösen. 

(3) Bei dem Aufruf der Beschwerdeführerin handelt es sich 

um einen Aufruf zu einem Boykott in gestaffelter Hinsicht: 

Ihr Aufruf richtet sich unmittelbar an die Plakatflächenver­

mieter, die aufgefordert werden, von Werbebuchungen für 

Scientology Abstand zu'nehmen. Gleichzeitig richtet sich die 

Beschwerdeführerin an die allgemeine Öffentlichkeit und kün­

digt an, dass die Namen derjenigen, die der Aufforderung 

nicht nachkommen, öffentlich gemacht werden. Offenbar sollen 

die Plakatflächenvermieter durch diese öffentliche Anprange­

rung und die dadurch verursachte Sorge, eventuell andere 

Kunden zu verlieren, veranlaset werden, Buchungen für Scien­

tology zu unterlassen. Dies wiederum soll dazu beitragen, 

dass die Klägerin des Ausgangsverfahrens nicht mehr auf Pla­

katen für das Buch von L. Ron Hubbard werben kann. 

(a) Gegenüber der Öffentlichkeit und den Kunden der Pla­

katflächenvermieter beschränkt sich die Beschwerdeführerin 

zunächst auf einen Versuch geistiger Einflussnahme ohne Hin­

zunahme weiterer Machtmittel, so dass die von ihr gewählte 

Maßnahme in dieser Hinsicht verfassungsrechtlich nicht zu 

beanstanden ist. 
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(b) Gegenüber den Plakatflächenvermietern selbst dagegen 

geht die Maßnahme der Beschwerdeführerin mit der Ankündigung 

der Namensnennung für den Fall fortgesetzter Werbung über 

einen bloßen Appell hinaus. Diese Ankündigung soll Druck, er­

zeugen, dass die Plakatflächenvermieter bewegt werden, die 

Werbung für Scientology einzustellen. verfassungsrechtlich . 

zu beanstanden ist das Gewicht, das die Gerichte der Inaus­

sichtstellung dieser „Prangerwirkung" beigemessen haben. 

Die zivilgerichtliche Rechtsprechung nimmt eine Pranger­

wirkung dann an, wenn ein allgemeines Sachanliegen durch 

identifizierende Herausstellung einer Einzelperson und damit 

durch Personalisierung eines als negativ bewerteten Gesche­

hens verdeutlicht werden soll' (vgl. BGH, VersR 1994, S. 1116 

•elll8>) . Anprangernde Wirkungen können von der Verbreitung 

zutreffender, aber allgemein als negativ bewerteter Tatsa­

chen auegehen, aber auch mit Werturteilen verbunden sein 

(vgl. BGH, VersR 1994, S. 57 <59>; VersR 1994, S. 1116 

«1118>). Die mit einer anprangernden Personalisierung des 

Angriffs verbundene Wirkungssteigerung der Meinungsäußerung 

muss der Betroffene nach der Rechtsprechung nur hinnehmen, 

wenn eine Abwägung mit den Belangen der Meinungsfreiheit ei-

gibt, dass der Schutz des beeinträchtigten Rechts zurückzu­

treten hat (vgl. BGH, VersR 1994, S. 57 <59>), Bedeutsam ist 

dabei etwa, ob dem Betroffenen ein lediglich auf moralischer 

Ebene verbleibender Vorwurf gemacht wird oder ob ihm ein 

strafrechtlich relevantes Verhalten angelastet wird (vgl. 

BGH, NJW 1978, S. 1797 <1801>). Auch kann es darauf ankom­

men, ob eine konkrete Person aus der Masse derjenigen he­

rausgegriffen wird, die ein aus der Sicht des Äußernden ver­

gleichbar beanstandungswürdiges Verhalten gezeigt haben 

(vgl. BGH, VersR 1994, S. 57 <5B>; VersR 1994, S. 1116 

<1118>). Diese Rechtsprechung ist verfassungsrechtlich nicfct 

zu beanstanden (BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten 

Senats vom 24. Mai 2006 - 1 BvR 1060/02 u.a. -, Umdruck 

S. 11 f.) 


